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Sehr geehrte Frau Mag. Kotzbeck-Querch, 
 
 
Anbei darf ich Ihnen die gewünschte Stellungnahme der Vetmeduni Vienna 
übermitteln. Wir haben die Gliederung sowie die Fragestellungen im vorliegenden 
pdf-File der parlamentarischen Anfrage übernommen und unsere Antworten zur 
besseren Übersichtlichkeit eingefügt. 
Im Rahmen der elektronischen Erfassung der Abschlussarbeiten wird/wurde das 
jeweilige Institut nicht erfasst. Im Rahmen der Datenaufbereitung konnte als 
ergänzende Information das zugehörige Department hinzugefügt werden. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Ao.Univ.Prof. Dr. Petra Winter 
Vizerektorin für Lehre und klinische Veterinärmedizin 

MinRätin Mag. Birgit Kotzbeck-Querch 
 
Per Email an Birgit.Kotzbeck-Querch@bmwf.gv.at  

Betreff:  Parlamentarische Anfrage Nr. 4261/J von Hrn. Abgeordneten Dr. Walter 
Rosenkranz und weiterer Abgeordneter vom 19.03.2015 betreffend „ Gesperrte 
Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen an der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien“ 
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1.) Wie viele Diplomarbeiten wurden an der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien seit dem Jahr 2008 jeweils sperren gelassen? 
Vetmeduni Vienna: 78 Diplomarbeiten 
 

2.) Für welchen Zeitraum wurden diese jeweils sperren gelassen? 
Vetmeduni Vienna: Für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung, gem. §86 
(2) UG. 
 

3.) Wie viele Diplomarbeiten wurden jeweils für ein, zwei, drei, vier bzw. fünf 
Jahre sperren gelassen?  
Vetmeduni Vienna: 
 

Dauer der Sperre [Jahre] Anzahl 
1 9 
2 32 
3 27 
4 3 
5 7 
Summe 78 

 
4.) Welcher Prozentsatz aller seit dem Jahr 2008 an der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien eingereichten Diplomarbeiten wurde sperren gelassen? 
Vetmeduni Vienna: 9% 
 

5.) Wer entscheidet bzw. entschied darüber? 
Vetmeduni Vienna: Die Verfasserin beantragt/e gem. § 86 (2) die Sperre. Die 
Genehmigung der durch die/den Studierenden beantragte Sperre erfolgt/e 
durch die/den zum Einreichungszeitpunkt zuständige/n Vizerektor/in für Lehre. 
 

6.) Wie verteilen sich die jeweils gesperrten Diplomarbeiten auf die jeweiligen 
Institute der Veterinärmedizinischen Universität Wien? 
Vetmeduni Vienna: 
 

Department Verteilung [%] 
1 - Biomedizinische Wissenschaften 5 
2 - Pathobiologie 10 
3 - Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen in 
der Veterinärmedizin 

38 

4 - Kleintiere und Pferde 36 
5 - Integrative Biologie und Evolution 10 
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7.) Wie viele Masterarbeiten wurden an der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien seit dem Jahr 2008 jeweils sperren gelassen? 
Vetmeduni Vienna: 13 Masterarbeiten 

 
8.) Für welchen Zeitraum wurden diese jeweils sperren gelassen? 

Vetmeduni Vienna: Für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung, gem. §86 
(2) UG. 

 
9.) Wie viele Masterarbeiten wurden jeweils für ein, zwei, drei, vier bzw. fünf 

Jahre sperren gelassen? 
Vetmeduni Vienna: 
 

Dauer der Sperre [Jahre] Anzahl 
1 1 
2 3 
3 2 
4 1 
5 6 
Summe 13 

 
10.) Welcher Prozentsatz aller seit dem Jahr 2008 an der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien eingereichten Masterarbeiten wurde sperren gelassen?  
Vetmeduni Vienna: 19% 

 
11.) Wer entscheidet bzw. entschied darüber?  

Vetmeduni Vienna: Die Verfasserin beantragt/e gem. § 86 (2) die Sperre. Die 
Genehmigung der durch die/den Studierenden beantragte Sperre erfolgt/e 
durch die/den zum Einreichungszeitpunkt zuständige/n Vizerektor/in für Lehre. 
 

12.) Wie verteilen sich die jeweils gesperrten Masterarbeiten auf die jeweiligen 
Institute der Veterinärmedizinischen Universität Wien? 
Vetmeduni Vienna:  
 

Department Verteilung [%] 
1 - Biomedizinische Wissenschaften 54 
2 - Pathobiologie 38 
3 - Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen in 
der Veterinärmedizin 

0 

4 - Kleintiere und Pferde 8 
5 - Integrative Biologie und Evolution 0 
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13.) Wie viele Dissertationen wurden an der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien seit dem Jahr 2008 jeweils sperren gelassen? 
Vetmeduni Vienna: 65 Dissertationen 

 
14.) Für welchen Zeitraum wurden diese jeweils sperren gelassen? 

Vetmeduni Vienna: Für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung, gem. §86 
(2) UG. 

 
15.) Wie viele Dissertationen wurden jeweils für ein, zwei, drei, vier bzw. fünf Jahre 

sperren gelassen? 
Vetmeduni Vienna: 
 

Dauer der Sperre [Jahre] Anzahl 
1 13 
2 31 
3 8 
4 3 
5 10 
Summe 65 

 
16.) Welcher Prozentsatz aller seit dem Jahr 2008 an der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien eingereichten Dissertationen wurde sperren gelassen? 
Vetmeduni Vienna: 20% 

 
17.) Wer entscheidet bzw. entschied darüber? 

Vetmeduni Vienna: Die Verfasserin beantragt/e gem. § 86 (2) die Sperre. Die 
Genehmigung der durch die/den Studierenden beantragte Sperre erfolgt/e 
durch die/den zum Einreichungszeitpunkt zuständige/n Vizerektor/in für Lehre. 

 
18.) Wie verteilen sich die jeweils gesperrten Dissertationen auf die jeweiligen 

Institute der Veterinärmedizinischen Universität Wien? 
Vetmeduni Vienna: 
 

Department Verteilung [%] 
1 - Biomedizinische Wissenschaften 20 
2 - Pathobiologie 9 
3 - Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen in 
der Veterinärmedizin 

44 

4 - Kleintiere und Pferde 19 
5 - Integrative Biologie und Evolution 7 
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